jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 526 ABGB b) durch Vereinigung;

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

§ 526.

Wenn das Eigenthum des dienstbaren und des herrschenden Grundes in Einer Person vereinigt wird, hort die
Dienstbarkeit von selbst auf. Wird aber in der Folge Einer dieser vereinigten Griinde wieder verauBert, ohne daR
inzwischen in den &ffentlichen Blichern die Dienstbarkeit geldschet worden; so ist der neue Besitzer des herrschenden
Grundes befugt, die Servitut auszulben.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/526
file:///

	§ 526 ABGB b) durch Vereinigung;
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


